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1. Allgemeine Verwaltungs-Sachen.

Nachdem durch die Bekanntmachung der Königlich preußischen Regierung zu Oppeln vom 5. Juni d. S.
(Reichsanzeiger Nr. 131) die Nummern 1 und 2 des Jahrgangs 1879 der in Genf in russischer Sprache
erscheinenden periodischen Druckschrift „Nabat (Sturmglocke), Organ der russischen Revolutionäre“ verboten
worden sind, wird auf Grund des §. 12 des Gesetzes gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozial-

demorratie vom 21. Oktober 1878 die fernere Verbreitung des Blattes „Nabat“ im Reichsgebiete hierdurchverboten.
Berlin, den 21. Juni 1879.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:
Hofmann.
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